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Kundmachung 
vom 20. August 2024 

der Abänderung der Verfahrensordnung des 
Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte 

Aufgrund von Art. 3 Bst. c und Art. 10 Abs. 1 des Kundmachungsge-
setzes vom 17. April 1985, LGBl. 1985 Nr. 41, macht die Regierung im 
Anhang die Abänderung der Verfahrensordnung des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte, LGBl. 2019 Nr. 57, kund. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Daniel Risch 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 

Änderung der Art. 8, 44 und 117 der  
Verfahrensordnung1 

Angenommen am 30. Mai 2022, 3. Juni 2022 und 3. März 2023 
Inkrafttreten: 30. Mai 2022, 3. Juni 2022 und 3. März 2023 

Art. 8 

Wahl des Präsidenten und der Vizepräsidenten des Gerichtshofs sowie der 
Präsidenten und Vizepräsidenten der Sektionen 

[...] 

5) Die in Abs. 1 vorgesehenen Wahlen finden in geheimer Abstimmung 
statt; stimmberechtigt sind nur die anwesenden gewählten Richter. Er-
reicht kein Bewerber die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen, so 
finden ein oder mehrere weitere Wahlgänge statt, bis ein Bewerber die ab-
solute Mehrheit erreicht hat. Nach dem ersten Wahlgang scheiden alle Be-
werber aus, die weniger als fünf Stimmen erhalten haben, und die Wahl 
wird mit den verbleibenden Bewerbern fortgesetzt. Hat kein Bewerber 
nach dem ersten Wahlgang weniger als fünf Stimmen erhalten, scheidet 
derjenige Bewerber aus, der die wenigsten Stimmen erhalten hat. Nach je-
dem darauffolgenden Wahlgang scheidet derjenige Bewerber aus, der die 
wenigsten Stimmen erhalten hat. Verbleiben nur zwei Bewerber und hat 
keiner von ihnen nach zwei Wahlgängen die absolute Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen erreicht, ist der Bewerber gewählt, der nach dem nächs-
ten Wahlgang ohne Berücksichtigung der leeren und ungültigen Wahlzet-
tel die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht. Bei Stimmengleich-
heit zwischen zwei Bewerbern im letzten Wahlgang wird dem nach Art. 5 
rangälteren Richter der Vorzug gegeben. 
[...] 

 
1 Übersetzung des englischen und französischen Originaltextes. 
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Art. 44 

Beteiligung Dritter 

[...] 

2) Möchte der Menschenrechtskommissar des Europarats von seinem 
Recht nach Art. 36 Abs. 3 der Konvention Gebrauch machen, schriftliche 
Stellungnahmen abzugeben, so hat er dies dem Kanzler spätestens zwölf 
Wochen nach Veröffentlichung der Information in HUDOC (Rechtspre-
chungsdatenbank des Gerichtshofs), dass die Beschwerde der beschwer-
degegnerischen Vertragspartei zur Kenntnis gebracht worden ist, schrift-
lich anzuzeigen. Möchte der Menschenrechtskommissar des Europarats 
von seinem Recht nach Art. 36 Abs. 3 der Konvention Gebrauch machen, 
an einer mündlichen Verhandlung vor einer Kammer teilzunehmen, so hat 
er dies dem Kanzler spätestens vier Wochen nach Veröffentlichung der 
Information auf der Website des Gerichtshofs, dass die Kammer die 
Durchführung einer mündlichen Verhandlung beschlossen hat, schriftlich 
anzuzeigen. Der Kammerpräsident kann ausnahmsweise eine andere Frist 
bestimmen. 
[...] 

3) 
a) [...] 
b) Anträge auf eine solche Ermächtigung müssen mit einer gebührenden 

Begründung versehen schriftlich nach Art. 34 Abs. 4 in einer der Amts-
sprachen eingereicht werden. Anträge auf Ermächtigung zur schriftli-
chen Stellungnahme sind spätestens zwölf Wochen nach Veröffentli-
chung der Information in HUDOC (Rechtsprechungsdatenbank des 
Gerichtshofs), dass die Beschwerde der beschwerdegegnerischen Ver-
tragspartei zur Kenntnis gebracht worden ist, einzureichen. Anträge 
auf Ermächtigung zur Teilnahme an einer mündlichen Verhandlung 
vor einer Kammer sind spätestens vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Information auf der Website des Gerichtshofs, dass die Kammer 
die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beschlossen hat, 
einzureichen. Der Kammerpräsident kann ausnahmsweise eine andere 
Frist bestimmen. 

4) 
a) In Rechtssachen, die von der Grossen Kammer zu prüfen sind, begin-

nen die in den Abs. 1 und 2 bestimmten Fristen mit der Veröffentli-
chung der Information auf der Website des Gerichtshofs, dass die 
Kammer beschlossen hat, die Rechtssache nach Art. 72 Abs. 1 an die 
Grosse Kammer abzugeben, oder dass der Ausschuss der Grossen 
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Kammer nach Art. 73 Abs. 2 beschlossen hat, den Antrag einer Partei 
auf Verweisung der Rechtssache an die Grosse Kammer anzunehmen. 

b) [...] 
[...] 

Art. 117 

Inkrafttreten der Verfahrensordnung 
(bisheriger Art. 1122) 

[...] 

 
2 [...] Die am 30. Mai 2022 angenommene Änd. an Art. 8 Abs. 5 ist am selben Datum in Kraft 

getreten. Die am 3. Juni 2022 angenommene Änd. an Art. 44 Abs. 4 ist am selben Datum in 
Kraft getreten. Die am 3. März 2023 angenommene Änd. an Art. 44 Abs. 2 und 3 Bst. b ist 
am selben Datum in Kraft getreten. 
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